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Text 

Erfolgsnachweis 

§ 26. (1) Der Nachweis über die mit Erfolg zurückgelegte Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder 
zum Facharzt sowie über die mit Erfolg zurückgelegte ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet 
eines Sonderfaches ist durch ein Rasterzeugnis, in dem auf Inhalt, Art und Dauer der jeweiligen 
Ausbildungsfächer (Sonderfach, Wahlfach, Hauptfach, Pflichtnebenfach, Wahlnebenfach) entsprechend Bedacht 
genommen wird, sowie durch ein Prüfungszertifikat über die mit Erfolg zurückgelegte Arztprüfung (Prüfung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharztprüfung) zu erbringen. 

(2) Das Rasterzeugnis ist von den ausbildenden Ärzten der anerkannten Ausbildungsstätten, Lehrpraxen 
und Lehrambulatorien zu unterfertigen und hat die Feststellung zu enthalten, daß die Ausbildung im jeweiligen 
Ausbildungsfach mit oder ohne Erfolg zurückgelegt worden ist. 

(3) Die Österreichische Ärztekammer hat nähere Vorschriften über die Ausgestaltung und Form der 
Rasterzeugnisse sowie der Prüfungszertifikate zu erlassen. 


